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Erlass einer Friedhofsgebührensatzung für den Ev. Friedhof Frömern 

 

Die am 25.02.2021 durch das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Frömern für den Ev. Friedhof Frömern 

erlassene Friedhofsgebührensatzung wurde am 18.03.2021 durch das Landeskirchenamt Bielefeld und am 

29.03.2021 durch die Bezirksregierung Arnsberg wie folgt genehmigt: 

 

 

 

Friedhofsgebührensatzung 

 

für den Friedhof  

 

der Evangelischen Kirchengemeinde 

Frömern 

 

 

vom 25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Frömern 

vertreten durch das Presbyterium 

 

 

erlässt gem. Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für die kamerale 

Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Kirchlichen 

Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung kameral – VwO.k) vom 

26. April 2001, § 48 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der kirchlichen Kör-

perschaften in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung Doppische Fassung – 

VwO.d) vom 27. Oktober 2016 und § 12 Absatz 1 Verordnung für das Friedhofswesen in der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landes-

kirche vom 13. Juli 2011 die nachstehende 
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Friedhofsgebührensatzung 

 
§1 

Gebührenpflicht 

 

(1) Für die Benutzung des Friedhofes in Frömern und der Bestattungseinrichtungen sowie für wei-

tere Leistungen der Friedhofsverwaltung werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren erhoben. 

 

(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung. Die Friedhofsträgerin ist berech-

tigt, eine Vorauszahlung in angemessener Höhe auf Gebühren für die beantragten Leistungen zu 

verlangen. 

 

(3) Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so ist dennoch die volle 

Gebühr zu entrichten. 

 

(4) Wird von der Benutzung des Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen nach Beantragung 

Abstand genommen, sind die Aufwendungen zu ersetzen, die der Friedhofsträgerin entstanden sind. 
 

§ 2 

Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist die nutzungsberechtigte Person oder die Person verpflichtet, in 

deren Auftrag der Friedhof oder die Bestattungseinrichtungen benutzt werden.  

 

(2) Wird die Gebühr von mehreren Personen geschuldet, so haftet jede einzelne Person als Gesamt-

schuldnerin. 

 

§ 3 

Fälligkeit der Gebühren  

 

(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid. Dieser wird 
der Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner durch einen einfachen Brief bekannt ge-
geben. 

 

(2) Die Gebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig, sofern im Gebührenbescheid 

nicht eine spätere Fälligkeit festgesetzt ist. 

 

(3) Sofern die fälligen Gebühren nicht entrichtet worden sind, kann die Friedhofsträgerin Bestattun-

gen und Leistungen verweigern.  

 

(4) Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
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§ 4 

Nutzungsgebühren 

 

(1) Reihengrabstätten mit Nutzungsrecht 

 

a) Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten 
 (Ruhezeit 15 Jahre) 

50,00 Euro 

   

  

 

(2) Reihengemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung 

durch die Friedhofsträgerin 

 

a) Erdbestattung einschl. Namensplatte (Ruhezeit 30 Jahre) 2.236,00 Euro 

    

b) Erdbestattung mit Basaltstele 80cm u. Aluschriftzug   

       (Ruhezeit 30 Jahre) 

3.059,00 Euro 

    

c)    Urnenbeisetzung einschl. Namensplatte (Ruhezeit 20 Jahre) 1.243,00 Euro 

   

d)    Urnenbeisetzung mit Basaltstele 40cm u. Aluschriftzug 

       (Ruhezeit 20 Jahre) 

1.776,00 Euro 

   

e) Urnenbeisetzung an einem Baum  

       einschl. Findling mit Bronzeplakette (Ruhezeit 20 Jahre) 

1.303,00 Euro 

 

 

(3) Wahlgrabstätten mit Nutzungsrecht 

 

a) Erdbestattung je Grab (Nutzungszeit 30 Jahre) 1.620,00 Euro 

     

b) Urnenbeisetzung je Grab (Nutzungszeit 20 Jahre) 940,00 Euro 

   

d) Verlängerungsgebühr Erdbestattung je Grab und Jahr 54,00 Euro 

     

e) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung je Grab und Jahr 47,00 Euro 
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(4) Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung 
        durch die Friedhofsträgerin 

 

a) Erdbestattung je Grabstätte (2 Gräber) 
        einschl. Namensplatte  (Nutzungszeit 30 Jahre) 

5.020,00 Euro 

   

b) Urnenbeisetzung je Grabstätte (2 Gräber) 
       einschl. Namensplatte (Nutzungszeit 20 Jahre) 

3.060,00 

 

Euro 

    

c) Urnenbeisetzung im Stelenfeld je Grab 
       mit bes. Bepflanzung und Stele m. Namenplatte  
       (Nutzungszeit 20 Jahre) 

1.600,00 Euro 

    

d) Urnenbeisetzung an einem Baum je Grabstätte (2 Gräber) 
       einschl. Findling und Bronzeplakette  (Nutzungszeit 20 Jahre) 

2.240,00 Euro 

     

e) Verlängerungsgebühr Erdbestattung  
       je Grabstätte (2 Gräber) und Jahr 

150,00 Euro 

   

f) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung 
       je Grabstätte (2 Gräber) und Jahr 

127,00 Euro 

   

g) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung im Stelenfeld  
       je Grab und Jahr 

69,00 Euro 

    

h) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung an einem Baum  
 je Grabstätte (2 Gräber) und Jahr  

76,00 Euro 

 

§ 5 

Friedhofsunterhaltungsgebühren 

 
                                                               Entfällt  - 
 

§ 6  
Bestattungsgebühren 

 

(1)  Grundgebühren 

 

a)  Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5.Lebensjahr 
 

254,00 Euro 

b)  Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an 
 

577,00 Euro 

c)  Urnenbeisetzung 
 

361,00 Euro 

   

     Grundgebühren an Samstagen   
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d)    Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5.Lebensjahr 
     

374,00 

 

Euro 

e)  Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5.Lebensjahr an 
 

717,00 Euro 

f) Urnenbeisetzung 421,00 Euro 

 

 

(2)  Besondere Gebühren 

 

a)  Benutzung des Trauerfeierraums  160,00 Euro 

   

b)  Benutzung der Leichenkammer einschl. Ausschmückung 103,00 Euro 

   

c)  Ausschmücken des Grabes für Erdbestattung 30,00 Euro 

   

d)    Ausschmücken des Grabes für Urnenbeisetzung 15,00 Euro 

 
§ 7 

Gebühren für Umbettungen 
 

(1)  Umbettung auf demselben Friedhof 

 

a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr je Grab 

508,00 Euro 

b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten  
5. Lebensjahr an je Grab 

1.154,00 Euro 

c) Urnenbeisetzungen je Grab 722,00 Euro 

 

(2)  Ausbettung bei Überführung auf einen fremden Friedhof 

 

a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr je Grab 

254,00 Euro 

b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten  
5. Lebensjahr an je Grab 

577,00 Euro 

c) Urnenbeisetzungen je Grab 361,00 Euro 

 

(3) Einbettung bei Überführung von einem fremden Friedhof 

 

a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr je Grab 

254,00 Euro 

b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten  
5. Lebensjahr an je Grab 

577,00 Euro 

c) Urnenbeisetzungen je Grab 361,00 Euro 
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§ 8 

Sonstige Gebühren 

 

(1) Zustimmung zur Errichtung eines stehenden Grabmals (30 Jahre) 50,00 Euro 

 

(2) Zustimmung zur Errichtung eines stehenden Grabmals (20 Jahre) 46,00 Euro 

 

(3) Zustimmung zur Errichtung eines liegenden Grabmals (30 Jahre) 39,00 Euro 

 

(4) Zustimmung zur Errichtung eines liegenden Grabmals (20 Jahre) 35,00 Euro 

 

(5) Überlassung eines Exemplars der Friedhofssatzung (Schutzgebühr) 5,00 Euro 

 

(6) Ausstellung von sonstigen Urkunden / Bescheinigungen  

 der Friedhofsverwaltung 

10,00 Euro 

§ 9 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
öffentlichen Bekanntmachung. 
 

(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen gemäß § 37 der Friedhofssatzung der Kirchengemeinde 

vom 26.04.2018 

§ 10 

In-Kraft-Treten 

 

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen treten gemäß § 38 der Friedhofssatzung 

der Kirchengemeinde vom 26.04.2018 in Kraft. 

 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 

25.10.2012 i.d.F. 26.04.2018 außer Kraft. 

 

 Fröndenberg, den 25.02.2021 

 

 Die Friedhofsträgerin 

 Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Frömern 

 

Unna, 15.04.2021 

 

Für die Ev. Kirchengemeinde Frömern 

E v .  K r e i s k i r c h e n a m t  U n n a  
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Geschäftszeichen    
36.2 

UN0YXXX790VA12210311 

 Unna, 12.04.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0YXXX790VA12210311  29.03.21 

 

Empfänger   

Name  

Aurelia Cracanel  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hansastraße 16, 59425 Unna  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Heinrich 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/32.20.1730.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.20.1730.8   16.03.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Dimitar Bakalov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lyuben Karavelov 5, 4330 SOPOT, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.227 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/62.20.4580.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/62.20.4580.0   16.03.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Danut Olaru  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Mun. Focsani Jud.,  FOCSANI VRANCEA, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.227 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0MAX2022VA22210304 

 Unna, 12.04.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0MAX2022VA22210304  12.04.21 

 

Empfänger   

Name  

Angela Berg  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Amselweg 9, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0MGXX128VA22210311 

 Unna, 12.04.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0MGXX128VA22210311  12.04.21 

 

Empfänger   

Name  

Matthias Groß  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ackerstraße 2, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

LÜNKDXX688VA22210302 

 Unna, 12.04.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

LÜNKDXX688VA22210302  12.04.21 

 

Empfänger   

Name  

Dominic Kanapin  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Derner Str. 83, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0MBXX517VA22210216 

 Unna, 12.04.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0MBXX517VA22210216  12.04.21 

 

Empfänger   

Name  

Sven Müller  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stehfenstraße 17, 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0MQXX198VA22210225 

 Unna, 12.04.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0MQXX198VA22210225  12.04.21 

 

Empfänger   

Name  

Monica Denisa Jidvean  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Brechtener Str. 2, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 

UN0TMX1011VA22210325 

 Unna,13.04.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0TMX1011VA22210325  13.04.2021 

 

Empfänger   

Name  

Maris Tsolis  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Schweidnitzer Straße 23, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

Klein 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
50.3 A 41001  Unna,14.04.21  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

941-041341001  30.03.21 

 

Empfänger   

Name  

Celine Albowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Help Jugendhilfe, Friedrich-Ebert-Str.51, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Parkstr.40 b, 59425 Unna 50.3 207 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Sichtermann 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/84.20.1386.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/84.20.1386.0   14.10.2020                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Arif Aksoy  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sofienstraße 2, 58636 Iserlohn, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen    
36.2 

UN0BTX1971VA12210406 

 Unna, 14.04.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0BTX1971VA12210406  06.04.2021 

 

Empfänger   

Name  

Andreas Drewinske  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sedanstraße 10B, 59427 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen    
36.2 

LÜNEKXX232VA12210329 

 Unna, 14.04.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

LÜNEKXX232VA12210329  29.03.2021 

 

Empfänger   

Name  

Ertugrul Naci Kiziltepe  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wieksweg 17, 33378 Rheda-Wiedenbrück 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen    
36.2 

LÜNDMXXX44AA22210205 

 Unna, 14.04.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

LÜNDMXXX44AA22210205  14.04.2021 

 

Empfänger   

Name  

Deniz Kurt  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stockumer Str. 158, 44225 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/37.20.1977.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/37.20.1977.8   10.03.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ioan Mircea Moldovan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Viitorului Nr. 15, 515704 OCNA MURES, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr D.U08 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/37.21.0060.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/37.21.0060.5   03.03.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Zadovan Zauzadnicek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Drevnovice 44, 798 26 DREVNOVICE, CZ TSCHECHIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr D.U08 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/37.21.0276.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/37.21.0276.4   15.04.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Vadym Vovkotrub  

   
letzte bekannte Anschrift: 

pr.Metalurhiv 76h kv35, 51928 KAMIANSKE, UA UKRAINE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr D.U08 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/25.21.0219.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.21.0219.1   08.04.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ion Garasim  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Griška g. 9-293,Kiev m., Kievskaja apskr.,  , UA UKRAINE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0WYXX859VA12210413 

 Unna, 16.04.21  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0WYXX859VA12210413  13.04.2021 

 

Empfänger   

Name  

Ana-Maria-Christina Anghel  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Gahmener Str. 193, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Velic 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  

UN0VSX2013VA22210325 

 Unna, 16.04.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

UN0VSX2013VA22210325  13.04.2021 

 

Empfänger   

Name  

Tatiana Zmeu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Krummacker 48, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Velic 
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Geschäftszeichen  Unna, 16. April 2021                                                                   
36.3/45.21.0108.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.21.0108.4   22.03.2021                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Radu Lupanciuc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 12,  MUN. VASLUI JUD. VASLUI, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr D.U09 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Sparkasse Bergkamen-Bönen 

Kraftloserklärung  

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 316064070, 406033118, 304142060, 304156375 werden hiermit für kraftlos er-

klärt.  

  

Bergkamen, 13.04.2021  

 

Sparkasse Bergkamen-Bönen 

Der Vorstand 
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